
 

  
 

1. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Hopfgarten 
 

Aufgrund der §§ 19 Abs.1 und 20 Abs.1 der ThürKO vom 16.08.1993 (GVBl. Nr. 23 S. 501), 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), geändert durch 
Artikel 12 a des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GVBl. 134) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Hopfgarten in seiner Sitzung am 28.10.2008 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Die Friedhofsgebührenssatzung der Gemeinde vom 22.11.2007, veröffentlicht im Grammetalboten 
am 18.12.2007, wird wie folgt geändert: 

 
§ 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
(4) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts (§ 13 Abs. 2 der Friedhofssatzung) werden folgende Gebühren  
je Grabstelle und Jahr der Verlängerung erhoben: 
 a) bei Wahlgrabstätten         5,00 Euro 
 b) bei Urnenwahlgrabstätten gem Abs. 2 a       2,50 Euro 
 c) bei Urnenwahlgrabstätten gem. Abs. 2 b       3,33 Euro. 
 

 
§ 2  

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Hopfgarten, d. 10.12.2008 
 
Gemeinde Hopfgarten 
 
gez. 
Vent 
Bürgermeisterin 
 
Bekanntmachungsvermerk 
bekannt gemacht im Amtsblatt „Grammetalbote“ 14/2008 am 20.12.2008 
 


